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1.	 Unsere nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten im Geschäftsverkehr mit Unternehmen aus-

schließlich. Abweichende Bedingungen des Käufers sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich 

bestätigt worden sind. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entge-

genstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die 

Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.

2.	 Unsere Angebote sind, was den Preis, die Menge, die Lieferfrist und die Liefermöglichkeit anbelangt, 

stets freibleibend. Bei Bestellungen nach Flächen- oder Raummaß wird der Materialbedarf von uns 

unverbindlich berechnet. Wir übernehmen keine Verantwortung für Mehr- oder Minderbedarf.

3.	 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages 

getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. Alle Vereinbarungen, telefo-

nische Bestellungen oder Abreden, insbesondere unserer Fachberater und Außendienstmitarbeiter, 

sind für uns nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Unberührt bleiben 

Erklärungen, für die nach gesetzlichen Vorschriften oder nach den Grundsätzen der Duldungs- oder 

Anscheinsvollmacht Vertretungsmacht besteht. Ansprüche des Käufers aus den mit uns geschlos-

senen Vereinbarungen sind nicht abtretbar.

4	� Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung, die 

gesondert in Rechnung gestellt wird. 

	 Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Laufzeit von mehr als 

sechs Wochen die Preise zu ändern. Ändern sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung 

die Löhne, die Materialkosten oder sonstige Kostenfaktoren, so sind wir berechtigt, den Preis 

angemessen entsprechend den Kostenänderungen anzupassen. Der Käufer ist zum Rücktritt 

nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten 

zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt. Auf Verlangen des 

Käufers werden wir die Kostenänderungen nachweisen. Bei Sukzessivlieferungsverträgen  

ist das Rücktrittsrecht des Käufers auf den Teil der Lieferung beschränkt, der von der Preiserhöhung 

betroffen ist.

5.	 Die Transportgefahr geht, soweit nichts anderes vereinbart ist, zu Lasten des Käufers, unabhängig 

davon, wer die Frachtkosten trägt. Sonderwünsche des Käufers in Bezug auf die Versendungsart 

oder etwaige Versicherungen müssen schriftlich und rechtzeitig mitgeteilt sein und werden nach 

Möglichkeit berücksichtigt. Die hierdurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Soweit 

über den Versand nicht Besonderes vereinbart ist, wird die nach unserem Ermessen zweckmäßigste 

Versendung gewählt.

6	� Fälle höherer Gewalt (Aufruhr, Verkehrssperren, Wettereinflüsse), sowie Ereignisse jeder Art, welche 

die Preis- und Betriebsverhältnisse beeinflussen und die wir nicht zu vertreten haben, geben uns 

das Recht, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer irgendein 

Anspruch auf Schadensersatz gegen uns zusteht. Betriebsstörungen jeder Art, durch die der Ablauf 

der Produktion verzögert oder unmöglich gemacht wird, entbinden uns für die Zeit der durch dieses 

Ereignis hervorgerufenen Behinderung von der Einhaltung der Lieferzeit.

7.	 Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer 

zustehenden Forderungen unser Eigentum (Vorbehaltsware). 

	 Bei Annahme von Schecks und Wechseln erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor deren Einlösung. 

Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherheit 

zu übereignen. Wird von dritter Seite durch Pfänden oder auf irgendeine andere Weise unser 

Eigentum beeinträchtigt, so ist der Käufer verpflichtet, uns hiervon unverzüglich Mitteilung zu 

machen. Die Kosten von Interventionen gegen Dritte trägt der Käufer. Veräußert der Käufer die 

Vorbehaltsware, so werden hiermit alle aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware entstehenden 

Zahlungsansprüche gegen den Zweitkäufer im Voraus an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung 

an. Die Abtretung erfolgt in Höhe der gesamten Verbindlichkeiten, die seitens des Käufers an uns 

bestehen. Wir können verlangen, dass der Käufer hiervon seine Abnehmer in Kenntnis setzt und 

uns die Schuldner der abgetretenen Forderung mitteilt. Erlöse vereinnahmt der Käufer lediglich 

als unser Treuhänder. Mit Zahlungseinstellung des Käufers, Beantragung oder Eröffnung des 

Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens erlischt das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder 

Verarbeitung der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. 

Die Einziehungsermächtigung erlischt auch im Falle eines Scheck- oder Wechselprotestes. Bei 

vertragswidrigem Verhalten und schuldhafter Verletzung wichtiger Vertragspflichten des Käufers, 

insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, wenn die Voraussetzungen für einen Rücktritt 

vom Vertrag vorliegen, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. In der Rücknahme der Vorbehaltsware 

durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag.

8.	 Die Verarbeitung gelieferter Waren durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die 

Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar 

vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 

Vorbehaltswaren zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zur Zeit der 

Verarbeitung und Vermischung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 

Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferten Waren. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 

die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns 

anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 

Miteigentum für uns.

	 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines 

Dritten eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es 

angeht (z. B. seinen Auftraggeber), entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes 

der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Eintragung einer 

Sicherungshypothek ab. Wird Vorbehaltsware vom Besteller als wesentlicher Bestandteil in das 

Grundstück des Bestellers eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen 

Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstückrechten entstehenden Forderungen in Höhe des 

Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab.

9.	 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizu-

geben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 

20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

10.	 Der Käufer verpflichtet sich nach Erhalt der Ware innerhalb von 30 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. 

Nach Ablauf dieser Frist kommt der Käufer in Zahlungsverzug. Während des Verzuges berechnen wir 

Zinsen in Höhe von 8 % über Basiszinssatz auf die Geldschuld. Wir behalten uns vor, einen höheren 

Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Im Einzelfall gewährte Zahlungsaufschübe 

beseitigen nicht den Eintritt des Zahlungsverzuges nach Satz 2. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen 

ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto, Die Annahme von Schecks, Wechsel und Tratten 

erfolgt nur erfüllungshalber. Aufrechnungen gegenüber der Kaufpreisforderung sind nur zulässig, 

wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden.

11.	 Zahlungsverzug, Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers, Zahlungseinstellung, 

Antrag auf Eröffnung des Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens, Veränderung oder Auflösung 

der Firma berechtigen uns, vorbehaltlich unserer sonstigen Rechte, Vorauszahlungen oder 

Sicherheitsleistung für alle noch zu erfüllenden Verträge zu verlangen. Noch nicht fällige 

Rechnungsbeträge werden in diesem Fall sofort zur Zahlung fällig.

	� Nach unserer Wahl können wir in solchen Fällen von allen mit dem Käufer laufenden Verträgen ganz 

oder teilweise zurücktreten, ohne dass der Käufer insoweit Ersatzansprüche erheben kann.

12.	 Kommt der Käufer mit der Abnahme der Ware in Verzug, so sind wir befugt, ohne Gewährung einer 

Nachfrist, die Ware zu berechnen und sie auf Rechnung und Gefahr des Käufers einzulagern. Soweit 

die Einlagerung bei uns stattfindet, wird für jeden angefangenen Monat 1% des Rechnungsbetrages 

berechnet. Der Käufer ist zum Nachweis eines geringeren Schadens berechtigt.

13.	 Der Käufer muss Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Übergabe der Ware, 

schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt 

werden können, hat der Käufer uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

	 Wir übernehmen keine Gewähr für Mängel, die durch natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nach-

lässige Behandlung, unsachgemäße Lagerung oder ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung 

oder Nichtbeachtung der Verarbeitungs- und Verwendungshinweise entstehen. Handelsübliche 

Abweichungen von der Qualität, Maßen und Mengen bilden keinen Grund zu Beanstandungen. Für 

die Eignung unserer Ware zu bestimmten Verwendungszwecken oder zur Erreichung eines bestimm-

ten Produktionsergebnisses sowie für die chemische Beständigkeit bei der Weiterverarbeitung mit 

anderen Stoffen haften wir nur, wenn wir diese Beschaffenheit ausdrücklich zugesichert haben.

	 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung in unseren 

Systembeschreibungen oder Produktinformationen als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen 

oder Werbung stellen keine vertragsgemäße Beschaffenheit der Ware dar.

	 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Ware vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 

Ersatzlieferung oder zur Nachbesserung der Waren berechtigt. Bei unserer Wahl haben wir die Art 

des Mangels und die berechtigten Interessen des Käufers zu berücksichtigen. Ist unsere Ware bereits 

verarbeitet, so scheidet eine Nachbesserung grundsätzlich aus. Im Falle der Nacherfüllung unserer 

Lieferungen sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit diese sich nicht dadurch 
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erhöhen, dass die Waren an einem anderen Ort als der gewerblichen Niederlassung des Käufers 

verbracht wurden, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl mindern 

oder vom Vertrag zurücktreten. Wählt der Käufer den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 

Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Käufer Schadensersatz, verbleibt die 

Ware beim Käufer, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz 

zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache, sofern wir die Vertragsverletzung nicht arglistig 

verursacht haben. Ist nur ein Teil der gesamten Warenlieferungen mangelhaft, kann der Käufer nur dann 

vom gesamten Vertrag zurücktreten, wenn er an dem übrigen Teil der Lieferung kein Interesse hat.

	 Die Gewährleistung erlischt, wenn Reparaturen oder Veränderungen vom Käufer oder von dritter 

Seite an den Waren in Abweichung zu unseren Verarbeitungsvorschriften vorgenommen werden 

oder Schäden durch Verwendung ungeeigneter Fremdmaterialien entstehen. Das Gleiche gilt für 

Schadensersatzansprüche aus den §§ 280 ff. BGB.

	 Die Ansprüche und Rechte des Käufers wegen eines Mangels der Waren kann der Käufer nur 

innerhalb einer Gewährleistungsfrist von zwölf Monaten ab Ablieferung der Waren geltend machen. 

Dies gilt auch für Werkleistungen ab ihrer Abnahme. Diese Frist gilt nicht, soweit Ansprüche aus 

der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und aus grobem Verschulden geltend gemacht 

werden und auch nicht, soweit das Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB für Bauwerke und Sachen 

für Bauwerke, gem. § 479 Abs. 1 BGB für Rückgriffsansprüche und gem. § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 

für Baumängel längere Fristen vorschreibt.

14.	 Dienstleistungen, die über unsere Pflichten als Verkäufer hinausgehen, bedürfen der besonderen 

Vereinbarung. Soweit nichts anderes vereinbart, übernehmen wir für Dienstleistungen und insbe-

sondere für unsere Beratungen des Käufers über die Verwendungsweise der Waren keine Gewähr. 

Das gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit.

15.	 Die vorstehenden Ziffern regeln abschließend die Gewährleistung für die Waren und schließen 

sonstige Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche jeglicher Art und ohne Rücksicht auf die 

Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs, insbesondere wegen Pflichtverletzung aus einem 

Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung sowie für Ansprüche auf Ersatz entgangenen 

Gewinns oder wegen sonstiger Vermögensschäden des Käufers aus. Dies gilt nicht für den Fall der 

Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, sowie nicht für die Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz, für die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit und aus der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir – außer in den Fällen des Vorsatzes, der 

groben Fahrlässigkeit und der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden. Soweit unsere 

Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 

Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

16.	 Es gilt deutsches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Erfüllungsort und 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz Minden. Wir sind jedoch berechtigt, 

den Käufer an seinem Wohnsitz oder einem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Sollten die 

Bestimmungen des Vertrages und der Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

1.	 Mindestbestellwert: Der Mindestbestellwert beträgt 250 €. 

	 Die Bearbeitung von Bestellungen im Wert von unter 250 € ist nicht möglich.

2.	 Lieferungen ab 1.000 € Netto-Warenwert werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei 

Haus geliefert. Auslandslieferungen erfolgen ab Werk. Auf den Lieferpapieren werden alle Sendungen 

mit „frei Haus“ deklariert. Mit dieser Kennzeichnung besteht ein Versicherungsschutz für alle Güter 

durch die Triflex-Transportversicherung. Für den Empfänger der Ware entfällt somit die Notwendigkeit 

zum Abschluss einer Güterversicherung bei „ab Werk“-Sendungen, die die aktuellen Allgemeinen 

Deutschen Spediteurbedingungen vorsehen.

3.	� Bei speziellen Liefervereinbarungen stellen wir folgende anteilige Mehrkosten in Rechnung:

	 Anlieferung zu einer bestimmten Uhrzeit: 45 €. Anlieferung mit Hebebühne (auf Kundenwunsch): 27 €

4. 	 Liefertermin: Bestellungen, die an Arbeitstagen bis 11 Uhr bei der Bestellannahme in Minden einge-

hen, werden in der Mehrzahl der Aufträge in Deutschland innerhalb von eines Arbeitstages, spätestens 

jedoch nach zwei Arbeitstagen, ans Lager oder direkt auf die Baustelle geliefert. Produkte, die nicht als 

Lagerware geführt werden, sind bzgl. der Lieferdauer anzufragen.

5.	 Grundsätzlich besteht die Pflicht zur Warenannahme. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen für 

Gefahrgüter kann die Ware nur persönlich und gegen Empfangsbestätigung übergeben werden. 

6.	 Für die Annahme der Retouren gilt folgende Regelung:

	 (1)	 Originalgebinde werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen und gutgeschrieben, 

wenn sie unser Lager in verkaufsfähigem Zustand erreichen.

	 (2)	 Angebrochene Gebinde oder überlagerte Artikel können nicht zurückgenommen werden.

	 (3)	 Für den entstehenden Aufwand werden 10 % des Listenpreises in Abzug gebracht.

	 (4)	 Die Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.

7.	 Service-Entgelt: Bei Materialweitergabe durch Anwendungstechniker wird zusätzlich zu den 

Materialkosten eine Kostenpauschale erhoben. Im Rahmen einer Einweisung: 25 €. Im Rahmen einer 

„Notlieferung“: 50 €.

8.	 Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

1. 	 Lieferung Triflex Katalysator: Zu jeder Lieferung mit PMMA- bzw. UP-Harzprodukten 

erhalten Sie anteilig die entsprechende Menge Katalysator, sofern keine andere Vereinbarung 

getroffen wurde. 

2.	 Die „Wintereinstellung“ entsprechend gekennzeichneter Produkte wird je nach Witterung 

in der Zeit von Oktober bis April geliefert. Die PMMA-Produkte werden standardmäßig im 

Winter wie gekennzeichnet mit einer erhöhten Katalysatormenge ausgeliefert.

3.	 Mischpreise beziehen sich, sofern nicht anders gekennzeichnet, auf verarbeitungsfertige 

Produkte inkl. Katalysator in der Sommerauslieferung.

4. 	 Mengenstaffel: Zur Preisermittlung wird das Gewicht aller Komponenten eines 

Produktes – auch in verschiedenen Standardfarbtönen, sofern Lagerware – kumuliert  

(z. B. Basisharz und Katalysator).

Allgemeines

Lieferbedingungen Deutschland

Mit dieser Liste verlieren alle bisherigen Preislisten zum 01. April 2010 ihre Gültigkeit. 

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 

Irrtümer und Änderungen in der Preisliste bleiben vorbehalten.

Minden, den 01.03.2010

Lieferbedingungen Österreich / Italien
1.	 Mindestbestellwert: Der Mindestbestellwert beträgt 250 €.

	 Die Bearbeitung von Bestellungen im Wert von unter 250 € ist nicht möglich.

2.	 Alle Warenlieferungen erfolgen grundsätzlich DDU (Incoterms 2000).

	 Für Lieferungen mit einem Netto-Warenwert bis 1.000,- € erheben wir folgende

	 Transportkosten-Pauschalen: bis 500 €: 70 €, bis 1.000 €: 40 €.

	 Die Pauschalen werden Ihnen separat in Rechnung gestellt.

3.	 Bei speziellen Liefervereinbarungen stellen wir folgende anteilige Mehrkosten in Rechnung:

	 Anlieferung zu einer bestimmten Uhrzeit: Auf Anfrage. 

	 Anlieferung mit Hebebühne (auf Kundenwunsch): 27 €.

4.	 Liefertermin: Bestellungen, die an Arbeitstagen bis 11 Uhr bei der Bestellannahme in Minden 

eingehen, werden innerhalb von 2 Arbeitstagen ans Lager oder direkt auf die Baustelle geliefert 

(Österreich). Für Italien gilt eine Lieferzeit von mindestens 5 Arbeitstagen. Produkte, die nicht als 

Lagerware geführt werden, sind bzgl. der Lieferdauer anzufragen.

5. Grundsätzlich besteht die Pflicht zur Warenannahme. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen für 

Gefahrgüter kann die Ware nur persönlich und gegen Empfangsbestätigung übergeben werden. 

6.	 Für die Annahme der Retouren gilt folgende Regelung:

	 (1)	 Originalgebinde werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen und gutgeschrieben, 

wenn sie unser Lager in verkaufsfähigem Zustand erreichen.

	 (2)	 Angebrochene Gebinde oder überlagerte Artikel können nicht zurückgenommen werden.

	 (3)	 Für den entstehenden Aufwand werden 10 % des Listenpreises in Abzug gebracht.

	 (4)	 Die Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.

7.	 Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


